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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1967 Ausgegeben am 8. August 1967 67. Stück

282. Kundmachung: Ausdehnung des Geltungsbereiches der Satzung der Weltgesundheitsorgani-
sation

2 8 3 . Kundmachung: Beitritt Jugoslawiens zum Übereinkommen über die Erteilung gewisser für
das Ausland bestimmter Auszüge aus Personenstandsbüchern

2 8 4 . Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern
durch Finnland

2 8 9 . Kundmachung: Ausdehnung des Geltungsbereiches des Zollabkommens über Erleichterungen
für die Einfuhr von Waren, die auf Ausstellungen, Messen, Kongressen oder
ähnlichen Veranstaltungen ausgestellt oder verwendet werden sollen

2 8 6 . Kundmachung: Ratifikation des Multilateralen Abkommens über die kommerziellen Rechte
im nichtplanmäßigen Luftverkehr in Europa durch Island und Luxemburg

2 8 7 . Zusatzabkommen zwischen der Republik Österreich und der Französischen Republik zum
Haager Übereinkommen, betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechts-
sachen

2 8 8 . Kundmachung: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Französischen Repu-
blik über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und
Handelsrechtes

2 8 9 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die
Prüfung und Stempelung von Meßgeräten

2 8 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 5. Juli 1967, betreffend die Aus-
dehnung des Geltungsbereiches der Satzung

der Weltgesundheitsorganisation vom
22. Juli 1946

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Vereinten Nationen haben nachstehende Staaten
die Satzung der Weltgesundheitsorganisation
(BGBl. Nr. 96/1949, in der Fassung der Kund-
machung BGBl. Nr. 27/1961, letzte Kund-
machung betreffend den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 18/1963) angenommen bzw. ohne Vorbehalt
der Genehmigung unterzeichnet:

Barbados, Guayana, Jamaika, Kenia, Malawi,
die Malediven, Malta, Sambia, Sansibar, Singapur,
Trinidad und Tobago sowie Uganda.

Syrien hat erklärt, sich auch nach Erlangung
der Unabhängigkeit an die gegenständliche
Satzung gebunden zu erachten.

Ferner wurden nach Mitteilung des Büros der
Weltgesundheitsorganisation in Genf Katar und

Mauritius als außerordentliche Mitglieder in die
Weltgesundheitsorganisation aufgenommen.

Klaus

2 8 3 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 17. Juli 1967, betreffend den Bei-
tritt Jugoslawiens zum Übereinkommen vom
27. September 1956 über die Erteilung ge-
wisser für das Ausland bestimmter Auszüge

aus Personenstandsbüchern

Nach Mitteilung der Regierung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft hat Jugoslawien am
8. Juni 1967 seine Beitrittsurkunde zum Über-
einkommen über die Erteilung gewisser für das
Ausland bestimmter Auszüge aus Personenstands-
büchern, BGBl. Nr. 275/1965, hinterlegt.

Gemäß seinem Artikel 11 Absatz 1 ist dieses
Übereinkommen für Jugoslawien am 8. Juli 1967
in Kraft getreten.

Klaus
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284. Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 18. Juli 1967, betreffend die Rati-
fikation des Übereinkommens vom 15. April
1958 über die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen auf dem Ge-
biet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern

durch Finnland

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat Finnland das Übereinkommen über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht
gegenüber Kindern (BGBl. Nr. 294/1961, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 241/1966) ratifiziert.

Das Übereinkommen wird für Finnland am
24. August 1967 in Kraft treten.

Klaus

285. Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 20. Juli 1967, betreffend die Aus-
dehnung des Geltungsbereiches des Zollab-
kommens vom 8. Juni 1961 über Erleichte-
rungen für die Einfuhr von Waren, die auf
Ausstellungen, Messen, Kongressen oder
ähnlichen Veranstaltungen ausgestellt oder

verwendet werden sollen

Nach Mitteilung des Generalsekretariates des
Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete
des Zollwesens sind folgende weitere Staaten zum
jeweils angeführten Zeitpunkt Vertragsparteien
des Zollabkommens über Erleichterungen für die
Einfuhr von Waren, die auf Ausstellungen,
Messen, Kongressen oder ähnlichen Veranstaltun-
gen ausgestellt oder verwendet werden sollen,
BGBl. Nr. 336/1962, geworden:

Marokko 17. Feber 1963
Dominikanische

Republik 13. März 1963
Australien 21. März 1963
Ungarn 5. Mai1963
Spanien 12. Mai 1963
Kambodscha 21. Mai 1963
Vereinigte Arabische

Republik 26. Juni 1963
Vereinigtes Königreich

von Großbritannien
und Nordirland
(einschließlich Jer-
sey, der Insel Man
und Guernsey) 26. Juni 1963

Schweiz (einschließlich
Liechtenstein) 31. Juli 1963

Norwegen 24. Dezember 1963

Italien (mit Erklä-
rung) 10. Feber 1963

Rumänien 16. April 1964
Niederlande

(einschließlich der
Niederländischen
Antillen und Suri-
nam) 18. April 1964

Schweden 20. Juni 1964
Frankreich 23. September 1964
Bulgarien 1. November 1964
Finnland 2. November 1964
Israel 17. März 1964
Dänemark (ausschließ-

lich Grönland und
Färöer-Inseln) 15. Juli 1965

Irland 16. Juli 1965
Jugoslawien 8. April 1966
Bundesrepublik

Deutschland 10. September 1967

Italien hat, gestützt auf Artikel 23 des Ab-
kommens, erklärt, daß es sich an die Bestimmun-
gen des Artikels 6 Absatz 1 lit. a bezüglich der
nachstehend angeführten Waren, für die keine
Befreiung von Einfuhrzöllen gewährt wird, nicht
gebunden erachtet: Kaffee, Tee, Mate und Ge-
würze; Kakao und Kakaoprodukte; Bonbons,
Dragées und andere Zuckerwaren; Parfums auf
Alkoholbasis; pharmazeutische Spezialitäten;
Bier; Schmieröl; Streichhölzer; Saccharin; auto-
matische Feuerzeuge und Feuersteine; Zigaretten-
papier und -hülsen; Bananen.

Klaus

2 8 6 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 25. Juli 1967 über die Ratifi-
kation des Multilateralen Abkommens vom
30. April 1956 über die kommerziellen Rechte
im nichtplanmäßigen Luftverkehr in Europa

durch Island und Luxemburg

Nach Mitteilung des Generalsekretariats der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
haben Island und Luxemburg ihre Ratifikations-
urkunden zum Multilateralen Abkommen über
die kommerziellen Rechte im nichtplanmäßigen
Luftverkehr in Europa (BGBl. Nr. 163/1957,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 43/1963) am 25. September
1961 beziehungsweise am 23. Dezember 1963
hinterlegt.

Klaus
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287.
Nachdem das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete Zusatzabkommen zwischen der Republik

Österreich und der Französischen Republik zum Haager Übereinkommen vom 1. März 1954,
betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen, welches also lautet:

Z U S A T Z A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Französischen Republik zum Haager Über-
einkommen vom 1. März 1954, betreffend
das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und der Präsident der Französischen Republik,
von dem Wunsche geleitet, in den gegenseitigen
Beziehungen zwischen den beiden Staaten die An-
wendung des Haager Prozeßübereinkommens vom
1. März 1954 zu erleichtern und den Rechts-
schutz ihrer Staatsangehörigen zu sichern, haben
beschlossen, zu diesem Zweck ein Abkommen zu
schließen, und haben zu Bevollmächtigten er-
nannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Lujo T o n c i c - S o r i n j , Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten,
Herrn Dr. Hans K l e c a t s k y , Bundes-
minister für Justiz,

Der Präsident der Französischen Republik:
Herrn Louis R o c h e , außerordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten die nachstehenden
Bestimmungen vereinbart haben:

Artikel 1

(1) Die Staatsangehörigen des einen der Hohen
Vertragschließenden Teile haben auf dem Gebiet
des anderen in Zivil- und Handelssachen sowohl
als Kläger als auch als Beklagte freien und un-
gehinderten Zutritt zu den Gerichten, wobei die
Fragen hinsichtlich der Sicherheitsleistung für die
Prozeßkosten und des Armenrechts durch die
Bestimmungen des Haager Prozeßübereinkom-
mens vom 1. März 1954 sowie durch die Bestim-
mungen dieses Abkommens geregelt werden.

(2) Diese Staatsangehörigen genießen auf dem
Gebiete des anderen Hohen Vertragschließenden
Teiles hinsichtlich ihrer Person und ihres Ver-
mögens denselben Rechtsschutz, der den Staats-
angehörigen dieses Hohen Vertragschließenden
Teiles eingeräumt ist.

Artikel 2

(1) Die gerichtlichen und außergerichtlichen
Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen, die
zur Zustellung an Personen auf dem Gebiete
eines der Hohen Vertragschließenden Teile be-
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stimmt sind, werden in einer einzigen Ausferti-
gung vom Justizministerium des ersuchenden
Staates an das Justizministerium des ersuchten
Staates gesendet.

(2) Das Empfangsbekenntnis oder die Be-
stätigung über die Zustellung dieser Schriftstücke
wird vom Justizministerium des ersuchten
Staates dem Justizministerium des ersuchenden
Staates zurückgesendet.

(3) Die oben bezeichneten Behörden werden
ebenfalls für die zusätzlichen Mitteilungen, be-
treffend die Zustellung der in Absatz 1 bezeich-
neten Schriftstücke, unmittelbar miteinander ver-
kehren.

(4) Die Schreiben zur Übermittlung dieser
Schriftstücke sowie die gemäß Absatz 3 vom er-
suchenden Staat erteilten zusätzlichen Auskünfte
werden entweder in der Sprache des ersuchten
Staates verfaßt oder mit einer Übersetzung in
diese Sprache versehen.

Artikel 3

(1) Die Rechtshilfeersuchen in Zivil- und Han-
delssachen werden in den beiden Staaten durch
die Gerichte erledigt; diese Ersuchen und die Er-
ledigungsakten, zu denen sie Anlaß geben, wer-
den durch Vermittlung der Justizministerien der
Hohen Vertragschließenden Teile übersendet.

(2) Die Justizministerien werden auch für die
zusätzlichen Mitteilungen betreffend die Rechts-
hilfeersuchen unmittelbar miteinander ver-
kehren.

(3) Die Schreiben zur Übermittlung der
Rechtshilfeersuchen und die gemäß Absatz 2 vom
ersuchenden Staat erteilten zusätzlichen Aus-
künfte werden entweder in der Sprache des er-
suchten Staates verfaßt oder mit einer Über-
setzung in diese Sprache versehen.

Artikel 4

Die Zustellung der gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Schriftstücke und die Erledigung der
Rechtshilfeersuchen kann nicht deswegen abge-
lehnt werden, weil die Gerichte des ersuchten
Staates zur Entscheidung über den Rechtsstreit
ausschließlich zuständig sind.

Artikel 5

Aus Anlaß der Zustellung der gerichtlichen
und außergerichtlichen Schriftstücke und der Er-
ledigung der Rechtshilfeersuchen findet ein Er-
satz von Kosten nicht statt. Jedoch werden, was
die Zustellung anlangt, soferne sich diese nicht auf
ein von einer Partei, der das Armenrecht be-
willigt worden ist, geführtes Verfahren bezieht,
die durch Mitwirkung eines Vollziehungsbeamten
verursachten Kosten und, was die Rechtshilfe-
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ersuchen anlangt, die Sachverständigen bezahlten
Vergütungen ersetzt.

Artikel 6

(1) Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile
räumt den juristischen Personen, die er als dem
anderen Teile angehörig ansieht, die Vorteile des
Artikels 1 dieses Abkommens und des Ar-
tikels 17 des Haager Übereinkommens vom
1. März 1954 ein.

(2) Absatz 1 gilt auch für Handelsgesell-
schaften, die, ohne Rechtspersönlichkeit zu be-
sitzen, fähig sind, vor Gericht aufzutreten.

Artikel 7

Die Begehren um Vollstreckbarerklärung der
Prozeßkostenentscheidungen nach Artikel 18 des
Haager Übereinkommens vom 1. März 1954
können von den beteiligten Parteien unmittel-
bar bei dem zuständigen Gericht gestellt werden.

Artikel 8

Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 19 zweiter und dritter Absatz des
Haager Übereinkommens vom 1. März 1954

a) sind vorzulegen:

1. wenn die Entscheidung in Frankreich ge-
fällt wurde, eine Urkunde, durch die ihre
Zustellung nachgewiesen wird, eine Be-
stätigung des Leiters der Gerichtskanzlei,
wonach gegen sie weder der Widerspruch
noch die Berufung offensteht, und eine Be-
stätigung, mit der bescheinigt wird, daß
keine Kassationsbeschwerde eingelegt
wurde, wenn im gegebenen Fall die Kassa-
tionsbeschwerde eine die Vollstreckung auf-
schiebende Wirkung hat;

2. wenn die Entscheidung in Österreich ge-
fällt wurde, eine von dem Gericht, das in
erster Instanz entschieden hat, ausgestellte
Bestätigung, mit der bescheinigt wird, daß
die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen
ist;

b) muß die Zuständigkeit der Behörde, welche
die in Buchstabe a vorgesehene Urkunde und die
dort vorgesehenen Bestätigungen ausstellt, nicht
von einer anderen Behörde bestätigt werden;

c) kann die Übersetzung des Spruches der Ent-
scheidung sowie der in Buchstabe a bezeichneten
Urkunde und Bestätigungen in die Sprache der
ersuchten Behörde von einem beeideten Dol-
metsch des ersuchenden Staates oder unter den
im Artikel 19 zweiter Absatz Ziffer 3 des Haager
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Übereinkommens vom 1. März 1954 vorge-
sehenen Bedingungen beglaubigt sein.

Artikel 9

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ab-
kommens treten die Erklärung vom 4. März
1925 zwischen Österreich und Frankreich, be-
treffend die Übersendung von gerichtlichen
Akten und die Erledigung von Ersuchschreiben in
Zivil- und Handelssachen, und das Übereinkom-
men vom 4. März 1925 zwischen Österreich und
Frankreich über Rechtshilfe und Armenrecht
außer Kraft.

Artikel 10

(1) Dieses Abkommen gilt hinsichtlich der
Französischen Republik für ihre europäischen Ge-
biete.

(2) Die Hohen Vertragschließenden Teile be-
halten sich vor, zu einem von ihnen festzu-
setzenden Zeitpunkt die Anwendung dieses Ab-
kommens im gegenseitigen Einverständnis und
durch Notenwechsel auf die Überseedepartements
und -gebiete der Französischen Republik oder
eines oder mehrere derselben auszudehnen.

Artikel 11

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren, und
die Ratifikationsurkunden sind in Paris auszu-
tauschen.

(2) Es wird am sechzigsten Tage nach dem
Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden
in Kraft treten.

Artikel 12

(1) Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile
kann dieses Abkommen durch an den anderen
Hohen Vertragschließenden Teil gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird sechs Monate nach dem Tag dieser
Notifikation wirksam werden.

(2) Die Kündigung kann sich auf die Departe-
ments und Gebiete beschränken, die Gegenstand
eines Notenwechsels gemäß Artikel 10 Absatz 2
waren.

Artikel 13

Die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Auslegung oder der Anwendung dieses Abkom-
mens, die zwischen den beiden Hohen Vertrag-
schließenden Teilen entstehen könnten, sind auf
diplomatischem Weg zu bereinigen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.
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Geschehen zu Wien, am 15. Juli 1966 in zwei-
facher Ausfertigung in deutscher und französi-
scher Sprache, wobei die beiden Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Für den Bundespräsidenten der
Republik Österreich:

Dr. Lujo Toncic-Sorinj m. p.
H. Klecatsky m. p.

Für den Präsidenten der
Französischen Republik:

Louis Roche m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Justiz und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 19. April 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Justiz:
Klecatsky

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Toncic-Sorinj

Die Ratifikationsurkunden zu dem vorliegenden Zusatzabkommen sind am 14. Juni 1967
ausgetauscht worden; dieses tritt daher gemäß seinem Art. 11 Abs. 2 am 13. August 1967 in Kraft.

Klaus

288.
Nachdem das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik

Österreich und der Französischen Republik über die Anerkennung und Vollstreckung von gericht-
lichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes,
welches also lautet:

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Französischen Republik über die Anerken-
nung und die Vollstreckung von gerichtlichen
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden
auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und der Präsident der Französischen Republik,
von dem Wunsche geleitet, in den Beziehungen
zwischen den beiden Staaten die Anerkennung
und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem
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Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes zu sichern,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Abkom-
men zu schließen, und haben zu Bevollmächtigten
ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Lujo T o n c i c - S o r i n j , Bundes -
minister für Auswärtige Angelegenheiten,
Herrn Dr. Hans K l e c a t s k y , Bundesminister
für Justiz,

Der Präsident der Französischen Republik:
Herrn Louis R o c h é , außerordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten die nachstehenden
Bestimmungen vereinbart haben.

Artikel 1

Dieses Abkommen ist auf die von den Ge-
richten der Hohen Vertragschließenden Teile auf
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes ge-
fällten Entscheidungen anzuwenden, mit Aus-
nahme jener im Konkursverfahren, im Ausgleichs-
verfahren und im Verfahren zur gerichtlichen
Schuldenbereinigung (règlement judiciaire).

Artikel 2

Im Sinne dieses Abkommens sind zu verstehen:

1. unter „Entscheidung" jede im streitigen Ver-
fahren, oder im Verfahren außer Streitsachen
gefällte Entscheidung, wie sie auch bezeichnet sein
mag und auch, wenn sie von einem Strafgericht
erlassen worden ist;

2. unter „Titelgericht" das Gericht, das die Ent-
scheidung gefällt hat, deren Anerkennung oder
Vollstreckung beantragt wird;

3. unter „Entscheidungsstaat" der Staat, in
dessen Gebiet das Titelgericht seinen Sitz hat;

4. unter „ersuchtes Gericht" in Frankreich das
Gericht, bei dem die Vollstreckbarerklärung, in
Österreich das Gericht, bei dem die Vollstreckung
beantragt wird;

5. unter „ersuchter Staat" der Staat, in dessen
Gebiet die Anerkennung oder die Vollstreckung
beantragt wird.

Artikel 3

(1) Die von einem Gericht eines der Hohen
Vertragschließenden Teile gefällten Entschei-
dungen werden in dem Gebiet des anderen an-
erkannt, wenn das Titelgericht gemäß den Ar-
tikeln 6 bis 11 dieses Abkommens zuständig war
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und die Entscheidung nach dem Recht des Ent-
scheidungsstaates rechtskräftig ist.

(2) Im Fall einer Versäumnisentscheidung muß
der Beklagte ordnungsgemäß geladen worden
sein. Im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines
Zahlungsauftrags muß die Entscheidung dem
Schuldner ordnungsgemäß zugestellt worden sein.

Artikel 4

Die Anerkennung darf in folgenden Fällen ver-
sagt werden:

1. wenn sie der öffentlichen Ordnung des er-
suchten Staates widerspricht;

2. wenn ein gleicher, auf denselben Rechts-
anspruch gestützter Antrag zwischen denselben
Parteien schon Gegenstand einer rechtskräftigen
Entscheidung in der Sache selbst war, die in dem
ersuchten Staat gefällt worden oder die in einem
dritten Staat gefällt worden und in dem er-
suchten Staat anerkannt ist;

3. wenn zwischen denselben Parteien ein glei-
cher, auf denselben Rechtsanspruch gestützter
Antrag vor einem Gericht des ersuchten Staates
anhängig und dieses Gericht vor dem Titelgericht
mit der Sache befaßt worden ist;

4. wenn, im Fall einer Versäumnisentscheidung,
die säumige Partei von dem Verfahren nicht zeit-
gerecht Kenntnis erhalten hat, um sich zu ver-
teidigen, oder wenn es sich um einen Zahlungs-
befehl oder einen Zahlungsauftrag handelt, der
Schuldner nicht in der Lage gewesen ist, zeit-
gerecht Einwendungen (Widerspruch) zu erheben.

Artikel 5

(1) Die Anerkennung darf nicht deswegen ver-
sagt werden, weil das Titelgericht ein anderes
Recht angewendet hat, als nach den Regeln des
internationalen Privatrechts des ersuchten Staates
anzuwenden gewesen wäre, außer es handelt sich
um den Personenstand oder die Handlungsfähig-
keit. Selbst in diesen Fällen darf die Anerken-
nung nicht versagt werden, wenn die Anwendung
der genannten Regeln zu dem gleichen Ergebnis
geführt hätte.

(2) Die Anerkennung darf versagt werden,
wenn Vorschriften des Rechtes des ersuchten
Staates über die Vertretung nicht oder nicht voll
handlungsfähiger Personen verletzt wurden.

Artikel 6

Dieses Abkommen berührt nicht die Vor-
schriften über die Zuständigkeit der Gerichte der
Hohen Vertragschließenden Teile. Gemäß Ar-
tikel 3 Absatz 1 sind Entscheidungen jedoch nur
anzuerkennen, wenn das Titelgericht im Sinne
der Artikel 7 bis 11 zuständig gewesen ist.
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Artikel 7

(1) Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind
für Verfahren betreffend den Personenstand und
die Handlungsfähigkeit zuständig, wenn zum
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens eine der
Personen, deren Personenstand oder Handlungs-
fähigkeit betroffen wird, Angehöriger dieses
Staates ist.

(2) Dasselbe gilt, wenn alle Personen, deren
Personenstand oder Handlungsfähigkeit betroffen
wird, zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Ent-
scheidungsstaates haben und dem ersuchten Staat
angehören.

Artikel 8

Die Gerichte des Staates, in dem sich eine
Liegenschaft befindet, sind für Verfahren zu-
ständig, die ein dingliches Recht an dieser
Liegenschaft zum Gegenstand haben. Sie sind für
Nachlaßangelegenheiten betreffend unbewegliches
Vermögen zuständig.

Artikel 9

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind für
Nachlaßangelegenheiten betreffend bewegliches
Vermögen zuständig, wenn der Erblasser An-
gehöriger dieses Staates war oder auf dessen Ge-
biet seinen letzten Wohnsitz hatte.

Artikel 10

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar-
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, sind die Gerichte
des Entscheidungsstaates zuständig:

1. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein-
leitung des Verfahrens seinen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses
Staates hat;

2. wenn der Beklagte im Gebiet dieses Staates
eine kaufmännische, gewerbliche oder sonstige
Niederlassung oder Zweigniederlassung hat oder
hatte und er dort wegen einer den Betrieb dieser
Niederlassung oder Zweigniederlassung betreffen-
den Streitigkeit belangt wird;

3. wenn in einer Handelssache die vertragliche
Verpflichtung, die Gegenstand der Streitigkeit ist,
nach der ausdrücklichen oder stillschweigenden
Übereinkunft zwischen Kläger und Beklagtem
im Gebiet dieses Staates erfüllt wurde oder er-
füllt werden sollte;

4. wenn das Verfahren Schadenersatzansprüche
aus einer außervertraglichen Haftung zum Gegen-
stand hat und die schädigende Handlung im Ge-
biet dieses Staates begangen wurde;

5. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein-
leitung des Verfahrens im Gebiet dieses Staates
Vermögen besitzt und er im Gebiet des anderen
Staates weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.
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Artikel 11

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar-
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, ist das Titelgericht
auch zuständig:

1. wenn sich der Beklagte der Zuständigkeit
dieses Gerichtes, sei es durch Annahme eines
Wohnsitzes (élection de domicile), sei es durch
irgendeine andere Zuständigkeitsvereinbarung
ausdrücklich unterworfen hat, vorausgesetzt, daß
das Recht des ersuchten Staates dem nicht in An-
betracht des Streitgegenstandes entgegensteht;

2. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst
eingelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Titel-
gerichtes bestritten oder erklärt zu haben, daß
er sich dieser Zuständigkeit nur hinsichtlich des
im Entscheidungsstaate gelegenen Vermögens
unterwirft;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt
und das Titelgericht gemäß den Bestimmungen
des Artikels 10 oder dieses Artikels zur Entschei-
dung über die Hauptklage zuständig war.

Artikel 12

Das Gericht, vor dem die Anerkennung geltend
gemacht wird, ist an Feststellungen von Tatsachen
gebunden, die in der Entscheidung enthalten sind
und die der Begründung der Zuständigkeit des
Titelgerichts dienen.

Artikel 13

Die Partei, welche die Anerkennung geltend
macht, hat vorzulegen:

1. eine vollständige Ausfertigung der Entschei-
dung, welche die für ihre Echtheit erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt;

2. a) wenn die Entscheidung in Österreich ge-
fällt wurde, eine Bestätigung des Gerichtes, das
in erster Instanz entschieden hat, darüber, daß
die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist;

b) wenn die Entscheidung in Frankreich gefällt
wurde, einen urkundlichen Nachweis über den
Zeitpunkt der Zustellung, eine Bestätigung des
Leiters der Gerichtskanzlei, daß gegen diese Ent-
scheidung weder Widerspruch noch Berufung
offensteht, und in den Fällen, in denen die
Kassationsbeschwerde die Vollstreckung hemmt,
eine Bestätigung, daß keine Kassationsbeschwerde
erhoben wurde;

3. im Fall einer Versäumnisentscheidung eine
mit der Bestätigung der Richtigkeit versehene
Abschrift der Ladung oder ein anderes zur Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Ladung des Be-
klagten geeignetes Schriftstück;

4. im Fall eines Zahlungsbefehls oder eines
Zahlungsauftrages ein zur Feststellung der ord-
nungsgemäßen Zustellung der Entscheidung an
den Schuldner geeignetes Schriftstück.



1666 67. Stück — Ausgegeben am 8. August 1967 — Nr. 288

Artikel 14

(1) Die Gerichte jedes der Hohen Vertrag-
schließenden Teile haben, je nach den Vor-
schriften ihres innerstaatlichen Rechts, einen An-
trag entweder zurückzuweisen oder die Entschei-
dung aufzuschieben, wenn ein gleicher, auf den-
selben Rechtsanspruch gestützter Antrag zwischen
denselben Parteien schon vor einem Gericht des
anderen Staates anhängig ist und darüber eine
gemäß diesem Abkommen anzuerkennende Ent-
scheidung gefällt werden kann.

(2) Bei Dringlichkeit können jedoch bei den
Gerichten jedes der Hohen Vertragschließenden
Teile vorläufige oder sichernde Maßnahmen be-
gehrt werden, gleich welches Gericht mit der
Sache selbst befaßt ist.

Artikel 15

(1) Jede von einem französischen Gericht ge-
fällte Entscheidung ist in Österreich vollstreckbar,
wenn sie in Frankreich vollstreckbar ist und die
Voraussetzungen für ihre Anerkennung erfüllt
sind.

(2) Jede von einem österreichischen Gericht
gefällte Entscheidung ist in Frankreich für voll-
streckbar zu erklären, wenn sie in Österreich voll-
streckbar ist und die Voraussetzungen für ihre
Anerkennung erfüllt sind. Die Vollstreckbar-
erklärung kann nicht mit der „opposition" an-
gefochten werden.

Artikel 16

Die Partei, welche die Vollstreckung einer in
Frankreich gefällten Entscheidung in Österreich
oder die Vollstreckbarerklärung einer in Öster-
reich gefällten Entscheidung in Frankreich be-
gehrt, hat außer den in Artikel 13 angeführten
Urkunden die erforderlichen Unterlagen zum
Nachweis dafür vorzulegen, daß die Entscheidung
im Gebiet des Entscheidungsstaates vollstreck-
bar ist.

Artikel 17

(1) Die in Frankreich errichteten und dort
vollstreckbaren öffentlichen Urkunden sind in
Österreich vollstreckbar. Die in Österreich er-
richteten und dort vollstreckbaren Urkunden
werden in Frankreich für vollstreckbar erklärt;
die Vollstreckbarerklärung kann nicht mit der
„Opposition" angefochten werden.

(2) In jedem der beiden Staaten hat sich das
Gericht auf die Prüfung zu beschränken, ob die
Urkunde die erforderlichen Voraussetzungen für
ihre Echtheit erfüllt und ob die Vollstreckung
nicht der öffentlichen Ordnung des ersuchten
Staates widerspricht.
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(3) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch
auf die vor Gerichten in Zivil- oder Handels-
sachen geschlossenen Vergleiche und auf die vor
österreichischen Behörden als Trägern der Amts-
vormundschaft geschlossenen Vergleiche in Unter-
haltssachen anzuwenden.

Artikel 18

(1) Die gemäß diesem Abkommen vorzulegen-
den Urkunden sind von Beglaubigungen befreit.

(2) Diese Urkunden sind mit Übersetzungen
zu versehen, die von einem beeideten Übersetzer
eines der beiden Staaten beglaubigt sein müssen,

Artikel 19

(1) Das vorliegende Abkommen berührt nicht
die Bestimmungen anderer Abkommen oder Ver-
einbarungen, denen die beiden Staaten angehören
und die die Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen oder öffentlichen
Urkunden regeln.

(2) Das vorliegende Abkommen ist nur auf die
nach dem Tage seines Inkrafttretens gefällten ge-
richtlichen Entscheidungen und die nach diesem
Tag errichteten öffentlichen Urkunden anzu-
wenden.

Artikel 20

(1) Dieses Abkommen gilt hinsichtlich der
Französischen Republik für ihre europäischen
Gebiete.

(2) Die Hohen Vertragschließenden Teile be-
halten sich vor, zu einem von ihnen festzusetzen-
den Zeitpunkt die Anwendung dieses Abkom-
mens im gegenseitigen Einverständnis und durch
Notenwechsel auf die Überseedepartements und
-gebiete der Französischen Republik oder eines
oder mehrere derselben auszudehnen.

Artikel 21

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren, und
die Ratifikationsurkunden sind in Paris auszu-
tauschen.

(2) Es wird am sechzigsten Tage nach dem Tag,
an dem der Austausch der Ratifikationsurkunden
stattfinden wird, in Kraft treten.

Artikel 22

(1) Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile
kann dieses Abkommen durch an den anderen
Hohen Vertragschließenden Teil gerichtete
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schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird sechs Monate nach dem Tag dieser
Notifikation wirksam werden.

(2) Die Kündigung kann sich auf die Departe-
ments und Gebiete beschränken, die Gegenstand
eines Notenwechsels gemäß Artikel 20 Absatz 2
waren.

Artikel 23

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Auslegung oder der Anwendung dieses Abkom-
mens, die zwischen den Hohen Vertragschließen-
den Teilen entstehen könnten, sind auf diplo-
matischem Wege zu bereinigen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift ver-
sehen.

Geschehen zu Wien, am 15. Juli 1966, in zwei-
facher Ausfertigung in deutscher und französi-
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für den Bundespräsidenten
der Republik Österreich:

Dr. Lujo Toncic-Sorinj m. p.
H. Klecatsky m. p.

Für den Präsidenten
der Französischen Republik:

Louis Roché m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Justiz und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen
worden.

Geschehen zu Wien, am 19. April 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Justiz:
Klecatsky

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Toncic-Sorinj

Die Ratifikationsurkunden zu dem vorliegenden Abkommen sind am 14. Juni 1967 ausge-
tauscht worden; dieses tritt daher gemäß seinem Art. 21 Abs. 2 am 13. August 1967 in Kraft.

Klaus
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289.
Nachdem der am 17. Oktober 1966 in Bonn unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik

Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die Prüfung und Stempelung von Meßgeräten,
dessen Artikel 1 in seinen Absätzen 1 und 4 verfassungsändernde Bestimmungen enthält und welcher
also lautet:

V e r t r a g
zwischen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland über die Prü-

fung und Stempelung von Meßgeräten
Die Republik Österreich

und
die Bundesrepublik Deutschland

in dem Bestreben, den beiderseitigen Güterver-
kehr weiter zu erleichtern,

haben folgendes vereinbart:
Artikel 1

(1) Jede Vertragspartei gestattet Bediensteten
der Eichbehörden der anderen Vertragspartei, auf
ihrem Hoheitsgebiet eichbehördliche Prüfungen
(Zulassungsprüfungen, eichtechnische Prüfungen,
Befundprüfungen) und Stempelungen von Meß-
geräten vorzunehmen, die zur Einfuhr oder
Wiedereinfuhr in das Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei bestimmt sind.

(2) Das dem österreichischen Bundesministe-
rium für Bauten und Technik nachgeordnete
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in
Wien und die der fachlich zuständigen obersten
Landesbehörde in der Bundesrepublik Deutsch-
land nachgeordnete Eichaufsichtsbehörde zeigen
einander beabsichtigte Amtshandlungen nach Ab-
satz 1 vor ihrem Beginn an.

(3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land übermittelt der österreichischen Bundes-
regierung ein Verzeichnis der deutschen Eichauf-
sichtsbehörden, aus dem sich Bezeichnung, An-
schrift und Zuständigkeitsbereich der Behörden

ergeben, und teilt jede Änderung der in dem
Verzeichnis enthaltenen Angaben unverzüglich
mit.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Zulassungs-
prüfungen durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig ent-
sprechend.

Artikel 2
Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin,

sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Regierung der Repu-
blik Österreich innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Er-
klärung abgibt.

Artikel 3
(1) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach dem

Tage in Kraft, an dem die Regierungen der Ver-
tragsparteien einander mitteilen, daß die ver-
fassungsmäßigen Voraussetzungen für das In-
krafttreten des Vertrages erfüllt sind.

(2) Dieser Vertrag kann nach Ablauf von fünf
Jahren nach seinem Inkrafttreten jederzeit
schriftlich gekündigt werden. Er tritt drei Mo-
nate nach seiner Kündigung außer Kraft.

GESCHEHEN zu Bonn, am 17. Oktober 1966,
in zwei Urschriften.

Für die Republik Österreich
Rudolf Ender m. p.

Für die Bundesrepublik Deutschland
Lahr m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Vertrag für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Bauten und Technik und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 8. Juni 1967

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Bauten und Technik:
Kotzina

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Toncic-Sorinj

Der vorstehende Vertrag ist nach Durchführung des in Artikel 3 Absatz 1 vorgesehenen
Notenaustausches am 7. August 1967 in Kraft getreten.

Klaus
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